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Verfügung des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes
über die Ermässigung der Gebühr bei der Zollrückerstattung auf
Treibstoffen zu land-, forst- und fischereiwirtschaftl. Zwecken

(Vom 30. Dezember 1968)

Das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement verfügt:

I

Die Verfügung des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes
vom 20. Sept. 19651 über das Verfahren betreffend die Zollrückerstattung
auf den für land- und forstwirtschaftliche Zwecke verwendeten Treibstoffen
wird wie folgt geändert:

Art. 25

1 Bei der Zollrückerstattung erhebt die Oberzolldirektion vom Gesuchsteller

eine Gebühr von 3 Prozent des Rückerstattungsbetrages.

2 Bei der Zollrückerstattung auf Treibstoffen zu fischereiwirtschaftlichen
Zwecken wird die Gebühr ebenfalls auf 3 Prozent des Rückerstattungsbetrages

festgelegt.

II

Diese Verfügung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft.

Bern, den 30. Dezember 1968.

Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement:
Celio

1 AS 1965 837

26./27. September 1969 81. Zentralvorstandssitzung und
43. Delegiertenversammlung
in Liestal BL.

Wir bitten, diese beiden Tage zu reservieren.
Besten Dank! Das Zentralsekretariat
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fepiii übernimmt Verimuf um

Steyr baut nur beste Qualität



Service der Steyr-Traktoren

Die beiden Firmen Steyr Österreich und
Rapid Schweiz haben beschlossen, in
Zukunft noch enger zusammen zu
arbeiten und sich noch intensiver für den
Fortschritt in der Landwirtschaft der
Alpenlander einzusetzen.

Steyr wird Generalvertreter für
die Rapid in Österreich

Die Firma STEYR wird in Zukunft die
bewährten Rapid Motormäher, Einachser,

Transporter und die erfolgreichen
Selbstfahrladewagen in Österreich
verkaufen. Die vielen Rapid werden
mithelfen, den guten Ruf schweizerischer
Qualitätsarbeit nach dem EFTA-Land
Österreich zu tragen.

Rapid übernimmt die
Generalvertretung der Steyr-Traktoren
Seit dem 1. Januar 1969 haben Sie die
Möglichkeit, die für ihre ausgezeichnete

Qualität bekannten Steyr-Traktoren
über die Rapid- und Steyr-Vertreter

zu beziehen. Sie erwerben somit nicht
nur einen hervorragendenTraktor,
sondern Sie haben auch beste Gewähr für
eine sehr gute Betreuung in bezug auf
Service und Ersatzteildienst während
den vielen Jahren, da Ihr Steyr im
Einsatz ist.

Der Steyr ist ein sehr guter
Traktor — speziell zum Mähen
und Pflügen
Sein Motor ist elastisch, stark und sehr
ruhig laufend. Sein Getriebe ist fein
abgestuft, leicht zu schalten, mit
geradem Schaltweg. Er hat Motor- und
Wegzapfwelle und die Zweistufen-Regelhydraulik

mit grossen Hubkräften
(Einhebelschaltung!). Und vor allem
viel Komfort — vom Schwebesitz bis
zum sturzsicheren Traktorfahrerhaus!

Steyr liefertnur beste Qualität,
ob es sich nun um den Traktor, den
«Haflinger» in der Schweizer Armee
oder den HAMSTER-Ladewagen handelt,

den Rapid 1962 in die Schweiz
brachte und mit dem heute viele
tausend Betriebe arbeiten — und der
allgemein als der beste und der meistgekaufte

gilt!

Steyr-Traktoren und Ladewagen Steyr-
HAMSTER rechtfertigen auch Ihr
Vertrauen!

Mehr als 200 Vertretungen betreuen
RAPID und Steyr in der Schweiz

Rapid
für den Fortschritt
in der Landwirtschaft

Ich wûnsché Prospekte von den Steyr-Trakto-
ren / Steyr- H A MS T E R - Ladewagen / Haflinger
(Gewünschtes unterstreichen)

Name:
DT 3.7.6!

Adresse:

Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG
8953 Dietikon 051/ 886881
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